
130 der Beilagen zu den stenographischenProtokollen des Nationalrates XII. GP. 

25. 9. 1970 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
1970, mit dem das Bauarbeiter-Schlecht
wetterentschädigungsgesetz 1957 neuerlich 

abgeändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungs
gesetz 1957, BGBl. Nr. 129, in der Fassung der 
Bundesgesetze BGBl. Nr. 284/1963 und 314/1964, 
wird abgeändert wie folgt: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Unter den Geltungsbereich dieses Bundes-
-·gesetzes fallen Betriebe folgender Art: 

Hoch- und Tiefbaubetriebe einschließlich der 
Schachtbaubetriebe sowie Eisenbiegerbetriebe, 
Straßenbaubetriebe einschließlich des Güter
wegebaues, 
Brückenbaubetriebe mit Ausnahme der Stahl
brückenbaubetriebe, 
B ahnoberbaubetriebe, 
Erdbaubetriebe, 
Gewässerbau-, Wildbachverbauungs- und 
LawiIienschutzbaubetriebe, 
Feuerungstechnische Baubetriebe, 
Demolierungsbetriebe, 
Zimmerei betriebe, 
Stukkateurbetriebe, 
Gipserbetriebe, 
Dachdeckerbetriebe, 
Pflastererbetriebe, 
Gerüstaufbau- und Gerüstverleihbetriebe. " 

2. § 1 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Wenn Arbeiter in anderen als den im 
Abs. 1 angeführten Betrieben in ähnlicher Weise 
arbeitsbehindernden Einwirkungen durch 
Schlechtwetter ausgesetzt sind, die die Gewäh
rung einer Schlechtwetterentschädigung notwen
dig machen, sind diese Betriebe durch Verord
nung des Bundesministers für soziale Verwal
tung im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie in den Gel
tungsbereich dieses Bundesgesetzes einzube
ziehen." 

3. § 4 Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

"Betriebliche Arbeitszeit im Sinne dieser Bestim
mung ist die für die gesamte Arbeitsstelle oder 
für eine bestimmte Arbeitergruppe für einen 
längeren Zeitraum befristet oder unbefristet ver
einbarte und bekanntgemachte regelmäßige 
Arbei tszei t." 

4. § 4 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Ein Anspruch auf Schlechtwetterentschädi- . 
gung besteht in der Zeit vom 1. 'November 
bis 30. April (Winterperiode) für höchstens 192 
ausfallende Arbeitsstunden. In der Zeit vom 
1. Mai bis 31. Oktober (Sommerperiode) be
steht für Arbeitsstellen, die zwischen 1500 m 
und 1800 m gelegen sind, ein Anspruch für höch
stens 120 ausfallende Arbeitsstunden, für Arbeits
stellen, die höher als 1800 m gelegen sind, ein 
Anspruch für höchstens 144 ausfallende Arbeits
stunden und für die übrigen Arbeitsstellen ein 
Anspruch für höchstens 96 ausfallende Arbeits-· 
stunden. Die von einem Arbeiter in der Sommer
periode für eine Entschädigung gemäß Abs. 1 
von dem Höchstausmaß von 96 ausfallenden 
Arbeitsstunden nicht in Anspruch genommenen 
Stunden können in der nachfolgenden Winter
periode für die Gewährung einer Schlechtwetter
entschädigung herangezogen werden. Dies gilt 
sinngemäß auch für einen Arbeiter, der während 
der Sommerperiode auf einer 1500 m oder höher 
gelegenen Arbeitsstelle durch mindestens vier 
Wochen beschäftigt war." 

5. Im § 4 Abs. 6 ist der Hundertsatz ,,20 v. H." 
durch den Hundertsatz ,,10 v. H." zu ersetzen. 

6. § 4 Abs. 8 hat zu entfallen. 

7. Im § 5 Abs. 2 hat der letzte Halbsatz zu 
lauten wie folgt: 

"die Anwesenheit darf jedoch für nicht länger 
als drei Stunden im Tag und nur dann ange
ordnet werden, wenn entsprechende Unterkünfte 
zur Verfügung stehen." 
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2 130 der Beilagen 

8. § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Dienstgeber hat bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses die Anzahl der in der laufen
den W etterperi~de, in der Winterperiode auch 
die in der vorangegangenen Sommerperiode, in 
diesem und allfälligen Vordienstverhältnissen aus
gefallenen Arbeitsstunden, für die Schlechtwetter
entschädigung geleistet wurde, in eine Bescheini
gung gemäß Abs. 4 einzutragen und die Erst
ausfertigung dem Arbeiter zugleich mit den 
übrigen Arbeitspapieren gegen Bestätigung aus
zuhändigen. Die Bescheinigung ist auch auszu
stellen, wenn keine Arbeitsstunden ausgefallen 
sind. Ausgefallene Arbeitsstunden, für die 
Schlechtwetterentschädigung gel!läß § 4 Abs. 4 
geleistet worden ist, sind gesondert zu ver
merken." 

9. Dem § 6 Abs. 3 ist nachstehender Abs. 4 
anzufügen: 

,,(4) Der Arbeiter hat bei Arbeitsantritt die 
Bescheinigung dem neuen Dienstgeber zur Auf
bewahrung gegen Bestätigung auszuhändigen. 
Wird dem neuen Dienstgeber keine Bescheini
gung übergeben, so hat er dies, sofern die Er
langung der Bescheinigung nicht direkt vom Vor
dienstgeber erreicht werden kann, dem zustän
digen Arbeitsamt sofort zu melden. Der Dienst
geber darf in diesem Fall die Auszahlung der 
Schlechtwetterentschädigung bis zur Mitteilung 
der Zahl der verbrauchten Schlechtwetterstunden 
durch das Arbeitsamt an den Dienstgeber, läng
stens jedoch bis zum Ende des laufenden Lohn
abrechnungszeitraumes, aufschieben. Für die Be
scheinigung ist der vom Bundesministerium für 
soziale Verwaltung vorgeschriebene Vordruck zu 
verwenden. Die Zweitausfertigung verbleibt beim 
Dienstgeber." 

10. § 7 Abs. 1 hat zu lauten: 
, 

,,(1) In der' durch Schlechtwetter ausfallenden 
Arbeitszeit sind die Arbeiter in der gesetzlichen 
Krankenversicherung mit dem Entgelt, das ihnen 
bei Vollarbeit (§ 6 Abs. 1) gebührt hätte, in 
den übrigen Zweigen der Sozialversicherung mit 
dem tatsächlich erzielten Entgelt versichert zu 
halten. 'Auch für die Ermittlung des Beitrages 
nach § 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über 
Wohnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/1951, in der 
jeweils geltenden Fassung, und nach § 3 des 
Bundesgesetzes über die Einhebung des Wohn
bauförderungsbeitrages, BGBl. Nr. 13/1952, in 
der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 155/ 
1954, 164/1956, 91/1960 und 285/1963, sowie 
der Umlage nach § 19 Abs. 1 des Arbeiter
kammergesetzes, BGBl. Nr. 105/1954, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 89/1960, 
236/1965 und 25/1969, bildet das tatsächlich er
zielte Entgelt die Grundlage." 

11. § 8 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Dem Dienstgeber sind auf Antrag nach 
den folgenden Bestimmungen die als Schlecht
wetterentschädigung ausbezahlten Beträge rück
zuerstatten zuzüglich eines Pauschbetrages im 
Ausmaß von 30 v. H. der ausbezahlten Schlecht
wetterentschädigung als Abgeltung für die in 
der Zeit des Arbeitsausfalles geleisteten Sozial
abgaben. Die Auf- und Abrundung der zur 
Rückersta.~tung beantragten Beträge ist nach 
gleichen Grundsätzen wie bei der Lohnverrech
nung im Betrieb zulässig/' 

12. § 8 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Voraussetzung für die Rückerstattung ist, 
daß innerhalb des Lohnabrechnungszeitraumes, 
für den Rückerstattung beantragt wird, min
destens acht Stunden gearbeitet wurde. In Be
trieben mit wöchentlichen Lohnabrechnungszeit
räumen kann diese Voraussetzung innerhalb von 
zwei aufeinanderfolgenden Lohnabrechnungszeit
räumen erbracht werden. Die Voraussetzung, daß 
mindestens acht Stunden gearbeitet wurde, ent
fällt für den Lohnabrechnungszeitraum, welcher 
der Schließung der Arbeitsstelle unmittelbar vor
ausgeht und bei allgemein anerkannten Natur
katastrophen als Folgewirkung atmosphärischer 
Einwirkungen. " 

13. § 9 hat zu lauten: 

,,§ 9. Dienstgeber sind verpflicht~t, den 
Organen der Dienststellen der Arbeitsmarktver
waltung in die zur überprüfung der Richtigkeit 
der Erstattungsanträge maßgebenden Unterlagen, 
wie zum Beispiel Lohnaufzeichnungen, Schicht
bücher, Einsicht zu gewähren, und ihnen alle 
hiefür erforderlichen Auskünfte, und zwar auch 
solche, die zur überprüfung des Vorliegens der 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Schlechtwetterentschädigung notwendig sind, zu 
erteilen. Kommt der Dienstgeber dieser Ver
pflichtung nicht nach, so verliert er den Anspruch 
auf Rückerstattung." 

I 
14. § 10 Abs. 1 hat zu lauten: 

J,(l) Der Antrag auf Rückerstattung der 
Beträge gemäß § 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) 
ist I vom Dienstgeber bei dem nach der Lage 
dei' Arbeitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien 
fü~ die Gemeindebezirke I bis XXII beim zu
ständigen Facharbeitsamt, für den Gemeinde
beiirk XXIII beim Arbeitsamt Liesing, einzu
brihgen; er muß bei sonstigem Verlust des' An
spr~ches auf Erstattung spätestens innerhalb von 
secls Wochen nach Ablauf des Lohnabrechnungs
zeiiraumes gestellt werden, für den die Rück
erstattung beantragt wird. Der Erstattungsantrag 

I 
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130 der Beilagen 3 

ist vom Betriebsrat (von den Vertrauensmännern) 
mitzufertigen. " 

15. § 10 Abs. 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

"Wird die betriebliche Lohnverrechnung . mit 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen durch
geführt, können auch betriebseigene Vordrucke 
verwendet werden, wenn diese den vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung vorgeschrie
benen Vordrucken inhaltlich entsprechen." 

16. § 11 hat zu lauten: 

,,§ 11. Wird dem Erstattungsantrag nicht oder 
nicht zur Gänze stattgegeben oder wird die Ver
pflichtung zur Rückzahlung bereits rückerstatte
ter Beträge ausgesprochen, so hat das Arbeitsamt 
darüber einen Bescheid zu erlassen. Im Berufungs
verfahren entscheidet das Landesarbeitsamt end
gültig." 

17. § 12 Abs. 1 lit. b hat zu lauten: 

"b) Durch einen Beitrag aus Mitteln der 
Arbeitslosenversicherung nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Abs. 3." 

18. Im § 12 Abs. 2 ist der Hundertsatz 
,,1 v. H." durch den Hundertsatz ,,1'2 v. H." 
zu ersetzen. 

19. § 12 Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Der Beitrag ausMitteln der Arbeitslosen
versicherung (Abs. 1 lit. b) kommt in Betracht, 
wenn die Eingänge an Schlechtwetterentschädi
gungsbeiträgen (Abs. 1 lit. a) zur Deckung des 
Aufwandes nicht ausreichen; er ist höchstens bis 
zum halben Ausmaß des Schlechtwetterentschädi
gungsbeitrages zu leisten." 

20. § 12 Abs. 6 letzter Halbsatz hat zu lauten: 

" ... , werden nach Anhörung der in Betracht 
-kommenden. gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber durch 
Verordnung- des Bundesministers für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den Bundesmini
stern für Handel, Gewerbe und Industrie und 
für Finanzen festgelegt." 

21. § 13 samt überschrift hat zu lauten: 

"U n t e r s t ü tz u n g der Be hör den der 
Arbeitsmarktverwaltung 

§ 13. Alle Behörden und Ämter, die Träger 
der Sozialversicherung, die Urlaubs kasse der 
Arbeiter in der Bauwirtschaft und die gesetz
lichen Interessenvertretungen der Dienstgeber 
und der Dienstnehmer sind verpflichtet, die 
Behörden der Arbeitsmarktverwaltung in der Er
füllung ihrer Aufgaben nach. diesem Bundesgesetz 
zu unterstützen." 

22. Im § 15 sind nach dem Wort "Beilagen" 
die Worte "sowie Vollmachten" einzufügen. 

23. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. Mit der Vollziehungdieses Bundes
gesetzes ist der Bundesminister für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den Bundesmini
stern für Finanzen und für Handel, Gewerbe und 
Industrie betraut." 

Artikel II 

Inkrafttreten und Vollziehung 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit Abs. 2 
und 3 nicht anderes bestimmen,. mit dem seiner 
Kundmachung folgenden Beitragszeitraum In 

Kraft. 
(2) a) Die Bestimmungen des §4 Abs. 3, 

3. und 4. Satz, (Art. I Z. 4) über die 
übertragung nicht in Anspruch genom
mener Ausfallstunden der Sommerperiode 
auf die folgende Winterperiode und 

b) die Bestimmung im § 6 Abs. 3 (Art. I Z. 8), 
derzufolge in der Winterperiode auch die 
in der vorangegangenen Sommerperiode in 
diesem und allfälligen Vordienstverhältnis
sen ausgefallenen Arbeitsstunden, für 
die Schlechtwetterentschädigung geleistet 
wurde, in die Bescheinigung gemäß § 6 
Abs .. 4 (Art. I Z. 9) einzutragen sind, 

treten am 1. November 1971 in Kraft. 

(3) Die Bestimmung des Art. I Z. 18 tritt 
mit dem Beitragszeitr.aum April 1969 in Kraft. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Finanzen und für Handel, Gewerbe und Industrie 
betraut. 
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4 130 der Beilagen 

Erläuternde Bemerkungen 

Der vorliegende Novellierungsentwurf geht Mit der Erwähnung der Betriebsarten "Eisen-
im wesentlichen auf einen einvernehmlichenbiegerbetriebe" und "ErdbaubetriebeU soll klar
Antrag der Bundesinnung der Baugewerbe und gestellt werden, daß diese Betriebe, die bereits 
der Gewerkschaft der Bau- und Holzarbeiter jetzt nach der" Auslegung auf Grund des "Syste
zurüd~, der verschiedene Leistungsverbesserungen matischen Verzeichnisses der Betriebe" zu den 
vorsieht, wobei der Schlechtwetterentschädigungs- Hodl- und Tiefbaubetrieben bzw. zu den Straßen
beitrag (§ 12) in der Höhe von 1'2% des baubetrieben und Gewässerbaubetrieben zählen, 
Arbeitsverdienstes auch nach restloser Tilgung dem Gesetz unterliegen. 
des zur Abdeckung des im Jahre 1963 entstan- Die Zugehörigkeit zu dem Bauarbeiter
denen Gebarungsabganges aus den Mitteln des Schlechtwetterentschädigungsgesetz ist deshalb ge
Reservefonds der Arbeitslosenversicherung erhal- geben, weil in diesen Betrieben in der Haupt
tenen Vorschusses beibehalten werden soll. sache Arbeiten verrichtet werden, die üblicher
Dieser Antrag geht von der Annahme aus, daß weise in den Arbeitsumfang von Ba~betrieben 
einerseits bei Entsprechung der im Art. II des fallen und die nur zufolge einer in letzter Zeit 
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 284/1963 vorgeschrie- eingetretenen Spezialisierung eigene Betriebs
benen Rückführung des Schlechtwetterentschädi- spartenbezeichnungen entstehen lassen. Unter 
gungsbeitrages auf 1% des Arbeitsverdienstes in Eisenbiegerbetriebe sind jene Betriebe zu ver
Zukunft eine ausgeglichene Gebarung nicht mehr I stehen, die sich mit dem Vorbiegen bzw. der 
gewährleistet sein wird, andererseits aber nach I Montage der "für Bauten notwendigen Baueisen 
Tilgung des vorerwähnten Vorschusses das Bei- befassen. Mit den Erdbaubetrieben soll~n sowohl 
tragsaufkommen bei einem Schlechtwetterent- die Deichgräberbetriebe als auch diejenigen Be
schädigungsbeitrag von 1'2% die Möglichkeit zu triebe erfaßt werden, die in Ausübung ver
einigen Leistungsverbesserungen gibt, wodurch schiedenster Gewerbeberechtigungen mit Bau
verschiedene bisher bei Durchführung des Ge- maschinen und Verwendung eigener Arbeits
setzes aufgetretene Schwierigkeiten und Härten kräfte Erdbewegungsarbeiten durchführen. Hie
beseitigt werden sollen. Außerdem enthält der bei ist es ohne Belang, daß diese Tätigkeit viel
Entwurf einige Anderungen, die auf Anregungen fach unter dem Titel der Vermietung der 
beruhen, die von den Dienststellen der Arbeits- Maschine einschließlich Bedienungspersonal vor
marktverwaltung auf Grund der langjährigen genommen wird. 
Erfahrungen mit der Durchführung des Gesetzes 
gemacht wurden. Zu Ziffer 2: 

Im einzelnen ist zu den geänderten Bestim
mungen folgendes zu bemerken: 

Zu Ziffer 1: 

Die Herausnahme der ~etriebsart "Steinmetz
betriebe sowie Betriebe der Grabsteinerzeugung, 
sofern in diesen auch Steinmetzarbeiten verrichtet 
werden" wird von den Interessenvertretungen 
damit begründet, daß diese Betriebsart kaum 
vom Schlechtwetter betroffen wird und überdies 
nunmehr ein Kollektivvertrag abgeschlossen 
wurde, der im Falle der Herausnahme dieser 
Betriebe aus dem Gesetz den Arbeitern eme 
vertragliche Schlechtwetterentschädigung zu
sichert. 

Die seinerzeit dem Bundesministerium für 
Handel und Wiederaufbau zustehende Kompe
tenz wird nunmehr vom Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie wahrgenommen. 

Zu Ziffer 3: 

Diese Bestimmung ist die gesetzliche Festlegung 
einer bereits im Erlaß wege erfolgten Klarstellung 
des Begriffes "betriebliche Arbeitszeit". 

Zu Ziffer 4 und 6: 

Die Anderung dieser Bestimmung stellt das 
Hauptstück der von den Interessenvertretungen 
angestrebten Leistungsverbesserung dar. Nach 
den bisherigen Erfahrungen reicht zwar in der 
Sommerperiode der jetzige Höchstanspru<h von 
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72 bzw. 96 Ausfallstunden für Hochbauten und 
Arbeitsstellen der Baunebengewerbe im allge
meinen aus, nicht jedoch in Einzelfällen bei 
Arbeitsstellen des Tiefbaues, des Straßen- und 
Gewässerbaues. Länger dauerndes Schlechtwetter 
sowie dessen Folgewirkungen (zum Beispiel 
Unmöglichkeit schwere Baumaschinen einzuset
zen) führt bei diesen Baustellen, oft allerdings 
nur für wenige Arbeiter, wie Masd1inisten, zu 
größeren Arbeitsausfällen. Das gleiche gilt für 
hochgelegene Baustellen Wle zum Beispiel 
Energiebauten im Gebirge. 

Derzeit können die von einem Arbeiter in 
einer Wetterperiode vom jeweiligen Höchstaus
maß nicht in Anspruch genommenen entschädi
gungsfähigen Ausfallstunden nicht auf die 
nächste Wetterperiode übertragel1 werden. Damit 
sollte eine einheitliche Behandlung der Arbeiter 
innerhalb einer jeden Wetterperiode sichergestellt 
werden. Nach dem gemeinsamen Antrag der 
beiden Interessenvertretungen soll die über
tragung solcher Reststunden aus der Sommer
periode auf die folgende Winterperiode statt
haft sein, nicht jedoch auch von unverbrauchten 
Winterstunden auf die Sommerperiode. Damit 
wird dem Zweck des Gesetzes als Mittel zur 
Bekämpfung der Winterarbeitslosigkeit im Bau
gewerbe, der neben der Aufgabe, den Verdienst
entgang des Arbeiters bei Schlechtwetter zu ver
ringern, gegeben ist, Rechnung getragen. 

Die bisherige Bestimmung im Abs. 3, wonach 
in der Sommerperiode für die übrigen Arbeits
stellen, innerhalb einer Kalenderwoche drei aus
fallende Arbeitsstunden nicht als Schlechtwetter
stunden zählen, sofern es sich nicht um Tage 
handelt, an denen mehr als acht Arbeitsstunden 
ausfallen, fällt weg. Diese Bestimmung brachte 
bedeutende Mehrarbeit sowohl für die Betriebe 
als auch für die Arbeitsämter, konnte aber den 
angestrebten Zweck, Bagatellausfälle zu vermei
den, nicht ganz erreichen. 

Zu Ziffer 5: 

Da zum ersten Feststellungstermin für den 
Vergleich des laufenden Schlechtwetterausfalles 
mit dem zehnjährigen Durchschnitt nur die tat
sächlic~en Gegebenheiten der ersten Hälfte der 
Periode vorliegen und für den Rest. ebenfalls 
der Zehnjahresdurchschnitt angenommen wird, 
bedeutet die verlangte 200f0ige überschreitung für 
die erste Hälfte der Wetterperiode einen wesent
lichen höheren Prozentsatz. In der Praxis ergaben 
sich jedoch in zahlreichen Fällen auch schon die 
Auswirkungen eines außerordentlichen Schlecht
wetterverlaufes vor Erreichung des. 200/oigen 
Durchschnittes, so daß vielfach Härten unver
meidbar waren. 

Hiebei sei darauf hingewiesen, daß nach den 
angestellten Berechnungen die neue Regelung 
keinesfalls zu einer doppelt so häufigen Feststel-

lung zusätzlicher Schlechtwetterstunden führen 
wird. Außderdem ergibt sich bei Vorliegen einer 
nur 100J0igen Durchschnittsüberschreitung, daß 
die Zahl der zusätzlichen Schlechtwettertage, das 
sind die Tage, die über dem Durchschnitt (zwi
schen 20 und 30 Tagen) liegen, nur halb so groß 
ist wie bei einer 200J0igen Durchschnittsüberschrei
tung. Die finanziellen Auswirkungen der bean
tragten Neuregelung werden daher sehr gering 
sem. 

Zu Ziffer 7: 

Diese Änderung stellt einen Komprorniß dar 
zwischen der von der Gewerkschaft vertretenen 
Ansicht, die Anwesenheitspflicht gänzlich aufzu
geben, und jener der Bundesinnung, diese Ver
pflichtung auf fünf Stunden auszudehnen. 

Zu Ziffer 8 und 9: 

Infolge der Umstellung der Urlaubskasse der 
Arbeiter in der Bauwirtschaft auf eine elektro
nische Datenverarbeitungsanlage kommt das 
Urlaubsbuch bzw. die als übergangslösung vor~ 
gesehene Urlaubskarte voraussichtlich schon in 
nächster Zeit in Wegfall. Es ergibt sich daher 
die Notwendigkeit, ein anderes Instrument zu 
suchen, das zur Eintragung der verbrauchten 
Schlechtwetterstunden beim Wechsel des Arbeits
platzes herangezogen werden kann. Da das von 
der Bundesinnung angestrebte Beiblatt zur Lohn
steuerkarte von der Finanzverwaltung als un
durchführbar angesehen wird, muß zur Erbrin
gung dieses Nachweises über den Verbrauch in 
den Vordienstverhältnissen ein eigenes Formblatt 
geschaffen werden, das wie die Erstattungsanträge 
beim Arbeitsamt erhältlich ist. Beim Ausscheiden 
des Dienstnehmers hat der Dienstgeber dieses 
Formblatt auszufüllen und dem Dienstnehmer 
zwecks Ausfolgung an den neuen Dienstgeber 
zu übergeben, der es aufzubewahren hat. 

Bei weiterem Arbeitsplatzwechsel innerhalb 
einer Wetterperiode erscheint es zweckmäßig, die 
vom ersten Dienstgeber ausgefüllte Bescheinigung 
nicht an den dritten Dienstgeber weiterzuleiten, 
sondern vom zweiten Dienstgeber eine neue Be
scheinigung ausfüllen zu lassen, die auch die 
Ausfallstunden im ersten Dienstverhältnis be
rücksichtigt. Der Grund hiefür liegt darin, daß 
'')ei einer überprüfung eines Erstatturigsäntrages 
des zweiten Dienstgebers zu einem Zeitpunkt,' 
bei dem der Arbeiter bereits das Dienstverhältnis 
beendet hat, die Ausfallstunden beim Vordienst
<;eber (ersten Dienstgeber) überprüft werden 
können. 

Um aber für den Fall, daß die Bescheinigung 
in Verlust geraten ist, dennoch die Anzahl der 
1Usgefallenen Arbeitsstunden überprüfen zu kön
nen, hat der neue Dienstgeber spätestens bei 
Einbringung eines diesen' Arbeiter betreffenden 
Rüdterstattungsantrages dies sowie den Vor-
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6 130 der Beilagen 

dienstgeber dem zuständigen Arbeitsamt be
kanntzugeben. Es ist sodann Aufgabe des Arbeits
amtes, die erforderlichen Erhebungen durchzu
führen. 

Zu Ziffer 10: 

Bei den Zitationen wurden die inzwischen 
eingetretenen li.nderungen berücksichtigt. 

Zu Ziffer 11: 

Die Erhöhung des Pauschbetrages wurde be
reits anläßlich der Novellierung des Gesetzes 
im Jahre 1963 von Dienstgeberseite gefordert 
im Hinblick auf die Steigerung der Sozialabgaben 
seit dem Inkrafttreten des Gesetzes. Infolge der 
damals ungünstigen Gebarung der Schlechtwetter
regelung konnte dieser Forderung jedoch nicht 
entsprqchen werden. Nunmehr sind die Inter
essenvertretungen übereingekommen, den 
Pauschbetrag auf 300/0 zu erhöhen. 

Die Aufnahme einer. Bestimmung über die 
Auf- und Abrundung erwies sich deshalb als 
notwendig, weil nach der derzeitigen Gesetzes
lage bei der Rückerstattung zwar der vom 
Dienstgeber vorgenommenen Abrundung der 
Schlechtwetterentschädigungen entsprochen wer
den muß, allfällige Aufrundungen jedoch nicht 
berücksichtigt werden können. In einem solchen 
Fall muß der Antrag entweder vom Dienstgeber 
korrigiert werden oder das Arbeitsamt muß 
hinsichtlich der Kürzung einen Bescheid gemäß 
§ 11 Abs. 1 erlassen. 

Zu Ziffer 12: 

Während das bisherige Erfordernis von 
16 Stunden in zwei aufeinanderfolgenden Wochen 
von der Dauer des Lohnabrechnungszeitraumes, 
der betriebsweise verschieden sein kann und 
zwischen einer und fünf Wochen bzw. einem 
Monat beträgt; unabhängig war, ist das nunmehr 
verkürzte Erfordernis auf diesen individuellen 
Lohnabrechnungszeitraum abgestellt. 

Zu Ziffer 13: 

Die im § 9 geregelte Anzeige über die beab
sichtigte Inanspruchnahme der Schlechtwetter
regelung soll nach Ansicht der meisten Dienst
stellen der Arbeitsmarktverwaltung in Wegfall 
kommen, da sie sich zur Erfüllung des seinerzeit 
angenommenen Hauptzweckes, nämlich als 
Grundlage für die Feststellung der voraussicht
lich benötigten Mittel zur Anweisung der Rück
erstattungsbeträge zu dienen, ungeeignet erwie
sen hat und daher nur eine Verwaltungsmehr
arbeit für Lohnbüros und Arbeitsämter ist. 
Außerdem enthält die Anzeige die Verpflichtungs
erklärung des Dienstgebers, daß er mit der über
prüfung der beantragten Rückerstattungsbeträge 
durCh das Arbeitsamt einverstanden ist. Diese 
Verpflichtung des Dienstgebers, den Dienststellen 

der Arbeitsmarktverwaltung zwecks über
prüfung der Rückerstattungsanträge Einsicht in 
die Lohnaufzeichnungen zu gewähren und alle 
hiefür erforderlichen Auskünfte zu erteilen, soll 
nunmehr grundsätzlich im Gesetz verankert 
werden. Damit wird auch einem Verlangen des 
Rechnungshofes Rechnung getragen werden, der 
die Möglichkeit einer Baustellenkontrolle schon 
vor Einbringen eines Rückerstattungsantrages als 
notwendig erachtet. 

Da eine solche Verpflichtung mit einer Sank
tion verbunden sein muß, ist zu erwägen, die 
Nichterfüllung der Verpflichtung entweder unter 
Strafsanktion zu stellen oder damit den Verlust 
des Erstattungsanspruches zu verbinden. Die 
Bundesinnung der Baugewerbe hatte sich für die 
zweite Möglichkeit ausgesprochen. 

Zu Ziffer 14: 

Da von der Organisation nach Facharbeits
ämtern in Wien der 23. Gemeindebezirk (Liesing) 
ausgenommen ist, muß eine entsprechende Be
rücksichtigung im Gesetzestext vorgenommen 
werden. 

Zu Ziffer 15: 

Für jene Betriebe, die ihre Lohnverrechnung 
mit elektronischen Datenverarbeitungsanlagen 
durchführen, bedeutet die händische Ausfüllung 
der Rückerstattungsformulare eine starke Bela
stung, so daß entsprechende Ausnahmen not
wendig sein werden. Um aber eine gewisse Ein
heitlichkeit der hiefür vorgesehenen Ausdrucke 
zu gewährleisten, haben. diese Ausdrucke inhalt
lich den vom Bundesministerium für soziale 
Verwaltung aufgelegten Formularen zu ent
sprechen: 

Zu Ziffer 16: 

Da gemäß Art. II Z. 30, des Einführungs
gesetzes zu den· Verwaltungsverfahrensgesetzen, 
EGVG. 1950, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBL Nr. 92/1959, auf das behördliche Ver
fahren bei den Arbeitsämtern und Landesarbeits
ämtern das Allgemeine Verwaltungsverfahrens
gesetz anzuwenden ist, erübrigt sich die bis
herige Sonderbestimmung. 

Zu Ziffer 17 und 19: 

Die bisher; im § 12 Abs. 1 lit. bund· Abs. 3 
geregelte Ausfallhaftung des Bundes soll nun
mehr aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung 
getragen werden. 

Zu Ziffer 18: 

Der im Jahre 1963 durch einen Katastrophen
winter und ·durch die damals noch niedrige 
Höchstbeitragsgrundlage verursachte Gebarungs
abgang führte neben einer Angleichung der Bei
tragsgrundlage an die der Pensionsversicherung 
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130 der Beilagen 7 

zu einer Erhöhung des Beitragssatzes von 1 v. H. 
auf 1'2 v: H. des Arbeitsverdienstes. Dieser 
Beitrag sollte gemäß Art. II des Bundesgesetzes 
vom 26. November 1963, BGBL Nr. 284, wieder 
auf 1 v. H. herabgesetzt werden, wenn der zur 
Deckung des Gebarurigsabganges aus den Mitteln 
des Reservefonds der Arbeitslosenversicherung 
erhaltene Vorschuß von rund 50 Millionen 
Schilling getilgt ist. Die Interessenvertretungen 
der Dienstgeber und der Dienstnehmer sprachen 
sich jedoch sowohl im Hinblick auf ihre 
Novellierungswünsche als· auch in der Erwägung, 
daß eine Rückführung des Beitrages auf 1 v. H. 
wieder eine ausgeglichene Gebarung gefährden 
würde, gegen diese Herabsetzung aus und bean
tragten die Novellierung des Gesetzes. Da es 
aber infolge des Ablaufes der Legislaturperiode 
des Nationalrates nicht mehr möglich war, diese 
Novellierung zeitgerecht durchzuführen, wurde 
trotz Tilgung dieses Vorschusses im Einverneh
men mit den Interessenvertretungen und dem 
Bundesministerium für Finanzen von der Herab
setzung Abstand genommen. Die Nichtvornahme 
der Herabsetzung wird nunmehr mit Art. 11 
saniert. 

Kostenberechnung 

Die vorgesehene Leistungsverbesserung dürfte 
bei durchschnittlichen Witterungsverhältnissen 
Mehrausgaben ~n der Höhe zwischen 7"38 v. H. 
und 10'12 v. H. verursachen. Selbst bei der 
Variante mit den ungünstigsten Annahmen (siehe 
beigeschlossene detaillierte Kostenberechnung) 
sind demnach die voraussichtlichen Mehrausgaben 
durch die Erhöhung der Beitragsleistung um 
20:V. H. gedeckt. . 

Detaillierte Berechnung der Auswirkungen. der 
vorgeschlagenen Verbesserungen des Schlecht

wetterentschädigungsgesetzes 

1. Erhöhung der sommerlichen Schlechtwetter~ 
stunden 

Im § 4. des Schlechtwetterentschädigungsgesetzes 
sollen die sommerlichen Schlechtwetterstunden 
von 72 auf 96 und die für Höhenbaustellen von, 
96 auf 120 erhöht werden. 

In den Genuß dieser Erhöhungen kommen nur 
diejenigen Bauarbeiter, die bisher die sommer
lichen Schlechtwetterstunden von 72 bzw. 96 Stun
den voll ausgenützt haben. Nach statistisch er
faßten Daten aus den Sommerperioden 1958 bis 
1960 stehen jedoch nur Prozentanteile der Bau
arbeiter zur Verfügung, die mehr als 48 Schlecht
wetterstunden verbraucht haben. Dies waren: 

unter 48 Stunden. 

1958 .......... ) ... 76'3%. 
1959 ............. 76'4% 

1960 ............. 81"00/0 

im Mittel ........ 77"9% 

über 48 Stunden 

237% 
23'6% 

19'0% 

22'1 % 

Im Mittel dieser drei Jahr:e wurden demnach 
von 22'1 0/ 0 der Bauarbeiter mehr als 48 Schlecht
wetterstunden verbraucht. Der Anteil der Bau
arbeiter mit mehr als 72 bzw. bei Höhenbau-· 
stellen mehr als 96 Schlechtwetterstunden, wird 
- durchschnittliches Wetter vorausgesetzt -
weit unter diesem Wert liegen. So erreichen nach 
Auskunft des Arbeitsamtes Bau-Holz Wien durch
schnittlich 10% der Arbeite.r 72 Stunden. Diese 
10% werden in der VARIANTE 1.1 der Berech
nung in Rechnung gestellt wie folgt: 

VARIANTE 1.1 

31/3% mit 8 Stunden 
31/3% mit 16 Stunden 
31/3% mit 24 Stunden 

im Durchschnitt .... 10% mit 16 Stunden 

16 Stunden von 72=22'22% Gewicht 90=20'000/0 
16 Stunden von 96=16'67% GewichtlO= 1"67% 

Durchschnitt =21"67% 

Als VARIANTE 1.2 wird angenommen, daß 
15% der Bauarbeiter 72 bzw. 96 Stunden er
reichen wie folgt: 

VARIANTE 1.2 
5% mit 8 Stunden 

5010 mit 16 Stunden 

5010 mit 24 Stunden 

im Durchschnitt ...... 15010 mit 16 Stunden 

16 Stunden von 72 = 22' 22% Gewicht 90 = 20'00% . 
16 Stunden von 96=16'67% GewiCht 10= 1'67% 

Durchschnitt .................... '. =21"67% 

Ausfallstunden in den Jahren 1966 bis 1968 
Stunden 

3;100.094 
1,874.249 

Sommer 1966 

1967 

1968 . ......... , ......... 2,254.738 

zusammen ..................... . 

im MitteL je Jahr Sommer 

VARIANTE 1.1 

Sommer 900/0 unter 72 (96) Stun-

7,229.081 

2,409.694. 

den ................... = 2,168.725 
10% über 72 (96) Stunden = 240.969 

10% erfahren eine Er-
höhung um 21'67% .... = 52.218 

neue mittlere Summe der 
Sommerstunden 2,461.912 
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8 130 der Beilagen 

Die gesamte Erhöhung ergibt sich - da die 
Winterstunden unverändert bleiben - wie folgt: 

Stunden 

4,735:889 
4,608,952 

Winter 1966 
1967 
1968 ", " , ., , , , " , "" 3,902,287 

zusammen"""",., .. """, , 

bisher im Mittel je Winter ",.". 
Sommer", .. , 

zusammen bisher """.""", 

neu im Mittel je Winter ,.""" 
Sommer""" , 

zusammen neu 

Gesamte Erhöhung nach Variante 1.1 

(6,877,621 : 6,825.403 = 1,00765) 

VARIANTE' 1.2 

Sommer 856 /0 unter 72 (96) Stun-

-
13,247,128 

4,415,709 
2,409,694 

6,825.403 

4,415,709 
2,461.912 

6,877,621 

= 077010 

den """,."""" .. = 2,048,240 
15010 über 72 (96) Stunden = 361.454 
15% erfahren eine Er-
höhung um 21 '67010 "" = 78,327 

neue mittlere Summe der 
Sommerstunden """, = 2,488,021 

bisher im Mittel je Jahr 6,825.403 

terperiode 1958/59 haben nur 0'2010 der Bau
arbeiter mehr als 168Schlechtwetterstimden ver
braucht. In den folgenden Jahrenhat dieser An
teil zugenommen: so soll nach einer Auskunft 
des Arbeitsamtes. Bau-Holz Wien in den ver
gangenen durchschnittlichen Winterperioden der 
Anteil der Bauarbeiter, die 192 Schlechtwetter
stunden erreicht haben, 10010 betragen haben. 

Theoretisch könnten 96 nicht verbrauchte Som
mer-Schlechtwetterstunden den winterlichen 192 
Schlechtwetterstunden zugerechnet werden. In der 
Praxis wird dies jedoch nicht der Fall sein. In 
VARIANTE 2.1 wird folgende Staffelung ange
nommen: 

VARIANTE 2,1 

3'0010 
2'0010 
1'5010 
1'0010 
0'5°/0 
0'4010 
0'4010 
0'3010 
0'3010 
0'2010 
0'2010 
0'2010 

Obernahme aus Sommermonaten 
Stunden 

8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 
96 

10'0010 Durchschnitt 27'92 
neu im Mittel Je Jahr 

Winter""""""" , 
Sommer"""""", , 

4,415.709 
27'92 Stunden von' 192 Stunden = 14'54010 2,488,021 

zusammen neu. " " , . " , , " " , 6,903.730 

Gesamte Erhöhung nach Variante 1.2 

(6,903,730 : 6,825.403 = 1,01148) ,,= 1'15010 

Als VARIANTE 1.3 wird unter der Annahme 

Im besonders strengen Winter 1968/69 stieg 
die Anzahl der Bauarbeiter, die die 192 Stunden 
erreichten, auf 20010 an, In der VARIANTE 2,2 
wird daher folgende Staffelung für die über
tragung an nicht verbrauchten Sommerstunden 
in die Wintermonate angenommen: 

gerechnet, daß 10010 der Bauarbeiter 24 Stunden VARIANTE 2,2 
ausnützen werden, Dies ergibt im Verhältnis zur 
VARIANTE 1.1 mit 10% und 16 Stunden eine 
Steigerung des dort ermittelten Prozentsatzes um 
die Hälfte, nämlich von 0765% auf 1"15%, 

Ebenso' wurde als VARIANTE 1.4 angenom
men, daß 15010 der Bauarbeiter 24 Stunden aus
nützen werden, womit sich gegenüber V ARI
ANTE 1.2 (15 Ofo·mit 16 Stunden) wiederum eine 
Steigerung um die Hälfte ergibt, nämlich von 
1 '148% auf 172010. 

2. Übertragung der nicht ausgenützten Sommer
stunden in die Winterperiode 

6'0% 
4'0% 
3'0010 
2'0% 
1'0010 
0'8010 
0'8010 
0'6% 

0'6010 
0'4010 
0'4010 

übernahme aus Sommermonaten 
Stunden 

8 
16 
24 
32 
40 
48 
56 
64 
72 
80 
88 

In den Genuß dieser Erhöhung kommen m,lr 0'4010 96 
diejenigen Bauarbeiter,die bisher die winter- , 0 " 

lichen Schlechtwetterstunden (192) voll ausge- 200 /0 Durchschmtt 27 92 
nützt haben. Nach der statistisch erfaßten Win-127'92 Stunden von 192 Stunden = 14'540/0, 
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VARIANTE 2.1 

Ausfallstunden 

Bisher im Mittel je Jahr Winter 
Sommer. 

zusammen bisher ............. . 

neu Winter: 900;0 unter 192 Stun-
den .............. = 

100;0 über 192 Stun-
den ............. = 

100f0 erfahren eine 
Erhöhung um 
14'540;0 .......... = 
neue Winterstunden 

Sommer ..... . 

zusammen neu 

Gesamte Erhöhung nach Variante 2.1 

(6,889.607 : 6,825.403 = 1,0094) .... = 

VARIANTE 2.2 

Bisher im Mittel je Jahr Winter 
Sommer. 

zusammen bisher ............. . 

neu Winter: 800;0 unter 192 Stun-
den .............. = 

200;0 über 192 Stun-
den .............. = 

200f0 erfahren eine 
Erhöhung um 
14'540f0 .......... = 

neue Winterstunden 
Sommer ..... 

zusammen neu 

Gesamte Erhöhung nach Variante 2.2 

(6,953.812 : 6,825.403 = 1,0188) ... = 

Bei VARIANTE 2.3 wurde auf die 
verzichtet und angenommen wie folgt: 

VARIANTE 2.3 ' 

2/3 0-36, das sind im Mittel ... . 

130 der Beilagen 9. 

Stunden 

4,415.709 
2,409.694 

6,825.403 

3,974.138 

441.571 

64.204 

4,479.913 
2,409.694 

6,889.607 

0'94% 

4,415.709 
2,409.694 

6,825.403 

3,532.567 

883.142 

128.409 

4,544.118 
2,409.694 

6,953.812 

1'880f0 

Staffelung 

übernahine 
aus 

Sommer-
monaten 
Stunden 

... . 18 

Stunden 

Bisher im Mittel je Jahr Winter ... 4,415.709 
Sommer ... 2,409.694 

zusammen hisher ............... 6,825.403 

neu 900f0 unter 192 Stunden .... 3,974.138 
100f0 über 192 Stunden...... 441.571 
100f0 erfahren eine, .Erhöhung 
um 17'810f0 ............... . 78.644 

neue Winterstunden ........ 4,494.353 
Sommer ............. 2,409.694 

zUsammen neu ................. 6,904.047 

Gesamte Erhöhung nach Variante 2.3 

(6,904.047 : 6,825.403 = 1,0115) 

Als VARIANTE 2.4 wurden die 34'2 Stunden 
der übernahme' aus Variante 2.3; das sind 
17'810f0 von 192 Stunden für 20% der Arbeiter 
berechnet wie folgt: 

VARIANTE 2.4 

Bisher im Mittel je Jahr Winter 
Sommer 

4,415.709 
2,409.694 

'zusammen bisher ............... 6,825.403 

neu 800;0 unter 192 Stunden .' ... 3,532.567 
20% über 192 Stunden..... . 883.142 
200f0erfahren eine Erhöhung 
um 17'810f0 .....•.........• 157.288 

neue Winterstunden ........ 4,572.997 
Sommer 

zusammen neu ................ . 

Gesamte Erhöhung nach Variante 2.4 

(6,982.691 : 6,825.403 = 1,0230) 

2,409.694 

6,982.69'1 

3. Herabsetzung des Grenzwertes auf 10% 

V oraussetzung für eine Erhöhung der Schlecht
wettertage bildet eine Differenz von 100f0 (in 
§ 4 Z. 6 sollen die 200;0 gestrichen und dafür 
100;0 eingesetzt werden) . 

1/3 37-96, das sind im Mittel ... . .... 66'5 

im Durchschnitt ............... . 

34'2 Stunden von 192 Stunden == 1 

..... 34'2 

7'810f0 

Nach Unterlagen des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung betrüge die Auswirkung 
dieser Herabs'etzung des Grundwertes wie folgt: 
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Stichtag Auswirkung 

1'3% 1. Feber 1964 

1. März 1964 ..... ' ............. . 4'8% 

0'0% 
0'0% 

1"6% 

1. August 1964 ................. . 

1. September 1964 ............. .. 

1. Feber 1965 .................. . 

1. März 1965 " ............... " 0'00/0 
1. August 1965 .................. 1'50/0 

1. Feber 1966 ................... 4'80/0 

1. März 1966 ................... 1'6% 

1. Mai 1966 ..................... 1'4% 

1. August 1966 .................. 2'10f0 

1. Feber 1967 ................... 2'1% 
1. März 1967 3'00/0 

1. August 1967 .................. 0'0010 

1. September 1967 •.............. 0'0% 

1. Feber 1968 ................... 1'1% 

1. August 1968 .................. 0'0% 
1. September 1968 ............... 1'50/0 

Durchschnitt 
1964 bis 1968 ................... 1'490/0 

Zusammenfassung der Ausgabenerhöhung 

1. Sommerstunden ......................... 
2. Winterstunden .......................... 
3. Grenzwert 10% ......................... 
4. Pauschbetragerhöhung ..................... 
5. Anreiz zu höherem Verbrauch ............ 

zusammen *) 

Die vorgeschlagenen Verbesserungen des 
Schlechtwetterentschädigungsgesetzes bringen bei 
durchschnittlichen Witterungsverhältnissen Mehr
ausgaben von 7'38% bis 10'120/0. 

VARIANTE 3.1 

Es wird angenommen, daß diese Erhöhung der 
möglichen Schlechtwetterstunden zu einem Drit
tel aufgebraucht wird und sich auf die Kosten 
auswirkt. ~ 

1'49: 3 = 0'50% 

VARIANTE 3.2 

Auswirkung auf die Kosten zur Hälfte. 

1'49: 2 = 0750/0 

4. Erhöhung des Pauschbetrages von 25 auf 30% 

Bisher 60 + 25% = 75010 

neu 60 + 30% = 78% 

Erhöhung (78: 75 = 1'04) 4'0% 

5. Anreiz zu höherem Verbrauch an Schlecht
wetterstunden infolge Erhöhung der Sommer
stunden und Anrechnung nicht verbrauchter 
Sommerstunden für die Wintermonate 

Die Erhöhung ist nicht kalkulierhar und 
wurde im Wert von 1'0010 berücksichtigt. 

VARIANTE 1 VARIANTE 2 VARIANTE 3 V ARIAN'I:E 4 

077% 1'15% 1'15% 172010 

0'94% 1'88% 1'15010 2'300/0 

0'500/0 075% 0'500/0 075% 

4'000/0 4'00% 4'000/0 4'000/0 

1'000/0 1'000/0 1'00% 1'00% 

7'38% 9'06% 8'01G/o 10'12% 

Selbst m der Variante mit den ungünstigen 
Annahmen sind demnach die Mehrausgaben 
durch die Erhöhung der Beitragsleistung um 
20% gedeckt. 

*) Variante 1 1,0077 X 1,0094 X 1,0050 X 1'04 X 1'01 -- 1 
Variante 2 1,0115 X 1,0188 X 1,0075 X 1'04 X 1'01-1 
Variante 3 1,0115 X 1,0115 X 1,0050 X 1'04 X 1'01- 1 
Variante 4 1,0172 X 1,0230 X 1,0075 X 1'04 X 1'01-1 
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Bundesgesetz, mit dem das Bauarbeiter-Schlechtwetterentschädigungsgesetz 1957 
neuerlich abgeändert wird 

Gegenüberstellung 

Geltende Fassung 

§ 1. (1) Unter den Geltungsbereich dieses Bun-
desgesetzes fallen Betriebe folgender Art: 

Hoch- und Tiefbaubetriebe einschließlich der 
Schachtbaubetriebe, 
Straßenbaubetriebe einschließlich des Güter
wegebaues, 
Brückenbaubetriebe mit Ausnahme der Stahl
brückertbaubetriebe, 
Bahnoberbaubetriebe, 
Gewässerbau-, Wildbachverbauungs- und La
winenschutzbaubetriebe, 
Feuerungstechnische Baubetriebe, 
Demolierungsbetriebe, 
Zimmerei betriebe, 
Stukkateurbetriebe, 
Gipser betrie be, 
Dachdeckerbetriebe, 
Pflasterer betriebe, 
Gerüstaufbau- und Gerüstverleihbetriebe, 

Steinmetzbetriehe sowie Betriebe der Grab
stein erzeugung, sofern in diesen auch Stein
metzarbeiten verrichtet werden. 

(4) Wenn sich herausstellt, daß Arheiter in 
anderen als den im Abs. 1 angeführten Be
trieben in ähnlicher Weise arbeitsbehindernden 
Einwirkungen durch Schlechtwetter ausgesetzt 
sind, die die Gewährung einer Schlechtwetter
entschädigung notwendig machen, können diese 
Betriebe durch Verordnung des Bundesministe
riums für soziale Verwaltung im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau in den Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes einbezogen werden. 

§ 4. (2) Die Schlechtwetterentschädigung ist, 
soweit Abs. 3 nichts anderes bestim~t, für ausge
fallene Arbeitsstunden zu leisten, in denen ohne 
Störung durch Schlechtwetter nach der für die 
Arbeitsstelle geltenden betrieblichen Arbeitszeit 
gearbeitet worden wäre. Angefangene Stunden 
sind mit dem entsprechenden Teil zu vergüten. 

Fassung des Entwurfes 

§ 1. (1) Unter den Geltungsbereich dieses Bun-
desgesetzes fallen Betriebe folgender Art: 

Hoch- und Tiefbaubetriehe einschließlich der 
Schachtbaubetriebe sowie, 
Eisenbiegerbetriebe, 
Straßenbauhetriebe einschließlich des Güter
wegebaues, 
Brückenbaubetriebe mit Ausnahme der Stahl
brückenbaubetriebe, 
Bahnoherbaubetriebe, 
Erdbaubetriebe, 
Gewässerbau-, Wildbachverbauungs- und La
winenschu tz bau betrie be, 
Feuerungstechnische Bauhetriebe, 
Demolierungsbetriebe, 
Zimmereibetriebe, 
Stukkateurbetriehe, 
Gipserbetriebe, 
Dachdeckerbetriebe, 
Pflasterer betriebe, 
Gerüstaufbau- und Gerüstverleihbetriehe, 
Entfällt 

(4) Wenn Arbeiter in anderen als den im 
Ahs. 1 angeführten Betrieben in ähnlicher Weise 
arbeitsbehindernden Einwirkungen durch 
Schlechtwetter ausgesetzt sind, die die Gewährung 
einer Schlechtwetterentschädigung notwendig 
machen, sind diese Betriebe durch Verordnung 
des Bundesministers für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Han
del, Gewerbe und Industrie in den Geltungs
bereich dieses Bundesgesetzes einzubeziehen. 

§ 4. (2) ... 
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(3) Ein Anspruch auf Schlechtwetterentschädi
gung besteht in der Zeit vom 1. November bis 
30. April (Winterperiode) für höchstens 192 aus
fallende Arbeitsstunden. In der Zeit vom 1. Mai 
bis 31. Oktober (Sommerperiode) besteht für 
Arbeitsstellen, die höher als 1500 m gelegen sind, 
ein Anspruch für höchstens 96 ausfallende Ar
beitsstunden. Für die übrigen Arbeitsstellen be
steht in der Sommerperiode ein Anspruch für 
höchstens 72 ausfallende Arbeitsstunden, wobei 
innerhalb einer Kalenderwoche drei ausfallende 
Arbeitsstunden nicht als Schlechtwetterstunden 
zählen. An Tagen, an denen mehr als acht Ar
beitsstunden wegen Schlechtwetters ausfallen, 
zählen alle ausgefallenen Arbeitsstunden als 
Schlechtw.etterstunden. 

(6) ... Ergibt die Differenz eine Vermehrung 
der Schlechtwettertage für die laufende Wetter
periode um mindestens 20 v. H., so ist die Vor
aussetzung für die Erhöhung der im Abs. 3 fest
gesetzten entschädigungsfähigen Schlechtwetter
stunden gegeben. . .. 

(8) Wird die Höchstzahl der für die einzelnen 
Perioden (Abs. 3) festgelegten ausfallenden Ar
beitsstunden, für die Schlechtwetterentschädigung 
in Anspruch genommen werden kann, nicht er
reicht, so findet eine übertragung der Reststun
den auf eine folgende Periode nicht statt. 

§ 5. (2) ... , die Anwesenheit darf jedoch für 
nicht länger als vier Stunden im Tag und nur 
dann angeordnet werden, wenn entsprechende 
Unterkünfte zur Verfügung stehen. 

§ 6. (3) Der Dienstgeber hat bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses im Urlaubsbuch (§ 11 des 
Bauarbeiter-Urlaubsgesetzes 1957, BGBL Nr. 128) 
bei der Eintragung der Beschäftigungszeit auch 
die Anzahl der ausgefallenen Arbeitsstunden, für 
die Schlechtwetterentschädigung geleistet wurde, 
einzutragen. Die' Eintragung ist für jede der im 
§ 4 Abs. 3 angeführten Perioden gesondert vor
zunehmen. Ausgefallene Arbeitsstunden, für die 

Fassung des Entwurfes 

Betriebliche Arbeitszeit im Sinne dieser Bestim
mung ist die für die gesamte Arbeitsstelle oder 
für eine bestimmte Arbeitergruppe für einen 
längeren Zeitraum befristet oder unbefristet ver
einbarte und bekanntgemachte regelmäßige Ar
beitszeit. 

(3) Ein Anspruch auf Schlechtwetterentschädi
gung besteht in der Zeit vom L November bis 
30. April (Winterperiode) für höchstens 192 aus
fallende Arbeitsstunden. In der Zeit vom 1. Mai 
bis 31. Oktober (Sommerperiode) besteht für 
Arbeitsstellen, die zwischen 1500 mund 1800 m 
gelegen sind, ein Anspruch für höchstens 120 aus
fallende Arbeitsstunden, für Arbeitsstellen, die 
höher als 1800 m gelegen sind, ein Anspruch für 
höchstens 144 ausfallende Arbeitsstunden und für 
die übrigen Arbeitsstellen ein Anspruch fÜr 
höchstens 96 ausfallende Arbeitsstunderi. Die von 
einem Arbeiter in der Sommerperiode für eine 
Entschädigung gemäß Abs. 1 von dem Höcnstaus
maß von 96 ausfallenden Arbeitsstunden nicht in 
Anspruch genommenen Stunden können in der 
nachfolgenden Winterperiode für die Gewährung 
einer Schlechtwetterentschädigung herangezogen 
werden. Dies gilt sinngemäß auch für einen Ar
beiter, der während der Sommerperiode auf einer 
1500 m oder höher gelegenen Arbeitsstelle durch 
mindestens vier Wochen hindurch beschäftigt 
war. 

Im § 4 Abs. 6 ist der Hundertsatz ,,20 v. H." 
durch den Hundertsatz ,,10" v. H. zu ersetzen. 

§ 4 Abs. 8 hat zu entfallen. 

Im § 5 Abs. 2 hat der letzte Halbsatz zu 
buten wie folgt: 
"die Anwesenheit darf jedoch für nicht länger 
ab drei Stunden im Tag und nur dann ange
ordnet werden, wenn entsprechende Unterkünfte 
zur Verfügung stehen." 

§ 6. (3) Der Dienstgeber hat bei Beendigung 
des Dienstverhältnisses die Anzahl der in der 
laufenden Wetterperiode, in der Winterperiode 
auch die in der vorangegangenen Sommerperiode, 
in diesem und allfälligen Vordienstverhältnissen 
ausgefallenen Arbeitsstunden, für die Schlecht
wetterentschädigung geleistet wurde, in eine Be
scheinigung gemäß Abs. 4 einzutragen und die 
Erstausfertigung dem Arbeiter zugleich mit den 
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Schlechtwetterentschädigung gemäß § 4 Abs. 4 
geleistet worden ist, sind gesondert zu vermerken. 

übrigen Arbeitspapieren gegen Bestätigung auszu
händigen. Die Bescheinigung ist auch auszu
stellen, wenn keine Arbeitsstunden ausgefallen 
sind. Ausgefallene Arbeitsstunden, für die 
Schlechtwetterentschädigung gemäß § 4 Abs. 4 
geleistet worden ist, sind gesondert zu ver
merken. 

(4) Der Arbeiter hat bei Arbeitsantritt die Be
scheinigung dem neuen Dienstgeber zur Aufbe
wahrung gegen Bestätigung auszuhändigen. Wird 
dem neuen Dienstgeber keine Bescheinigung 
übergeben, so hat er dies, sofern die Erlangung 
der Bescheinigung nicht direkt vom Vordienst
geber erreicht werden kann, dem zuständigen 
Arbeitsamt sofort zu melden. Der Dienstgeber 
darf in diesem Fall die Auszahlung der Schlecht
wetterentschädigung bis zur Mitteilung der Zahl 
der verbrauchten Schlechtwetterstunden durch das 
Arbeitsamt an den Dienstgeber, längstens jedoch 
bis zum Ende des laufenden Lohnabrech~ungs
zeitraumes, aufschieben. Für die Bescheinigung ist 
der vom ·Bundesministerium für soziale Verwal
tung vorgeschriebene Vordruck zu verwenden. 
Die Zweitausfertigung verbleibt beim Dienst
geber. 

§ 7. (1) In der durch Schlechtwetter ausfallen- § 7. (1) In der durch Schlechtwetter ausfallen-
den Arbeitszeit sind die Arbeiter in der gesetz-· den Arbeitszeit sind die Arbeiter in der gesetz
lichen ,Krankenversicherung mit dem Entgelt, lichen Krankenversicherung mit dem Entgelt, das 
das ihnen bei Vollarbeit (§ 6 Abs. 1) gebührt ihnen bei Vollarbeit (§ 6 Abs. 1) gebührt hätte, 
hätte, in den übrigen Zweigen der Sozialversiche- in den übrigen Zweigen der Sozialversicherung 
rung mit dem tatsächlich erzielten Entgelt ver- mit dem tatsächlich erzielten Entgelt versichert 
sichert zu halten. Auch für die Ermittlung 'des Zu halten. Auch für die Ermittlung des Beitrages 
Beitrages nach § 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes nach § 12 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Woh
über Wohnungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/1951, nungsbeihilfen, BGBl. Nr. 229/1951, in der 
und nach § 3 des Bundesgesetzes.über die Ein- Fassung des Bundesgesetzes BGBL Nr. 90/1960 
hebung des Wohnbauförderungsbeitrages, BGBl. und nach § 3 des Bundesgesetzes über die Ein
Nr. 13/1952, in der Fassung der Bundesgesetze hebung des Wohnbauförderungsbeitrages, BGBl. 
BGBl. Nr. 155/1954 und BGBl. Nr. 164/1956, Nr. 13/1952, in der Fassung der Bundesgesetze 
sowie der Umlage nach § 19 Abs. 1 des Arbeiter- BGBl. Nr. 155/1954, 164/1956, 91/1960 und 285/ 
kammergesetzes, BGBl. Nr. 105/1954, bildet das 1963, sowie der Umlage nach § 19 Abs. 1 des 
tatsächlich erzielte Entgelt die Grundlage. Arbeiterkammergesetzes, BGBl. Nr. 105/1954, 

§8. (1) Dem Dienstgeber werden auf Antrag 
nach den folgenden Bestimmungen die als 
Schlechtwetterentschädigung ausbezahlten Beträge 
rückerstattet zuzüglich eines Bauschbetrages im 
Ausmaße von 25 v. H. der ausbezahlten Schlecht
wetterentschädigung als Ahgeltung für die in der 
Zeit des Arbeitsausfalles geleisteten Sozialabgaben. 

(3) Voraussetzung für die Rückerstattung ist, 
daß in zwei aufeinanderfolgenden Wochen,für 
die Rückerstattung beantragt wird, mindestens 

in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 89/ 
1960, 236/1965 und 25/1969, bildet das tatsäch
lich erzielte Entgelt die Grundlage. 

§ 8; (1) Dem Dienstgeber sind auf Antrag nach 
den folgenden Bestimmungen die als Schlecht
wetterentschädigung ausbezahlten Beträge rück
zuerstatten zuzüglich eines Pauschbetrages im 
Ausmaß von 30 v. H. der ausbezahlten Schlecht
wetterentschädigung als Abgeltung für die in der 
Zeit des Arbeitsausfalles geleisteten Sozialabgaben. 
Die Auf- und Abrundung der zur Rückerstattung 
beantragten Beträge ist nach gleichen Grund
sätzen wie bei der Lohnverrechnung im Betrieb 
zulässig. 

(3) Voraussetzung für die Rückerstattung ist, 
daß innerhalb des Lohnabrechnungszeitraumes, 
für den Rückerstattung beantragt wird, minde-

130 der Beilagen XII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 13 von 15

www.parlament.gv.at



14 130 der Beilagen 

Geltende Fassung 

16 Stunden gearbeitet wurde. Diese Voraus
setzung entfällt für die zwei Wochen, die der 
Schließung der Arbeitsstelle unmittelbar voran
gehen. Die Voraussetzung entfällt auch bei all
gemein anerkannten Naturkatastrophen als 
Folgewirkung atmosphärischer Einwirkungen. 

§ 9. Dienstgeber, die beabsichtigen, die Rück
erstattung der ausbezahlten Schlechtwetterent
schädigungen zu beanspruchen, haben dies jeweils 
mit Beginn der Arbeit unter Bekanntgabe der 
Lage der Arbeitsstelle und der voraussichtlichen 
Zahl der beschäftigten Arbeiter dem nach der 
Lage der Arbeitsstelle zuständigen Arbeitsamt, 
in Wien dem zuständigen Facharbeitsamt, anzu
zeigen. Gleichzeitig hat der Dienstgeber zu er
klären, daß er bereit ist, im BetriebÜberprüfun
gen des Arbeitsamtes hinsichtlich der gemäß § 8 
Abs. 1 zur Rückerstattung beantragten Beträge 
vornehmen zu lassen .. Die Anzeige ist vom Be
triebsrat. (von den Vertrauensmännern) mitzu
fertigen. 

§ 10. (1) Der Antrag auf Rückerstattung der 
Beträge gemäß § 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) ist 
vom Dienstgeber bei dem nach der Lage der Ar
beitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien beim 
zuständigen Facharbeitsamt, einzubringen; er 
muß bei sonstigem Verlust des Anspruches auf 
Erstattung spätestens innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf des Lohnabrechnungszeitraumes ge
stellt werden, für den die Rückerstattung bean
tragt wird. Der Erstattungsantrag ist vom Be
triebsrat (von den Vertrauensmännern) mitzu
fertigen. 

(2) Dem Erstattungsantrag ist eine Liste der 
Arbeiter anzuschließen, an die Scl1lechtwetterent
schädigung ausbezahlt wurde. Aus der Liste muß 
die Berechnungsgrundlage für die ausbezahlten 
Beträge zu ersehen sein und weiters auch, an 
welchen Tagen und für wie viele Stunden 
Schlechtwetterentschädigung geleistet worden ist. 
Für den Erstattungsantrag und die Liste sind die 
vom Bundesministerium für soziale Verwaltung 
vorgeschriebenen Vordrucke zu verwenden. 

Fassung des Entwurfes 

stens acht Stunden gearbeitet wurde. In Betrieben 
mit wöchentlichen Lohnabrechnungszeitr~umen 
kann diese Voraussetzung innerhalb von zwei 
aufeinanderfolgenden Lohnabrechnungszeiträu
men erbracht werden. Die Voraussetzung, daß 
mindestens acht Stunden gearbeitet wurde, ent
fällt für den Lohnabrechnungszeitraum, welcher 
der Schließung der Arbeitsstelle unmittelbar vor
ausgeht und bei allgemein anerkannten Natur
katastrophen als Folgewirkung atmosphärischer 
Einwirkungen. 

§ 9. Dienstgeber sind verpflichtet, den Organen 
der Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung in 
die zur überprüfung der Richtigkeit der Er
stattungsanträge maßgebenden· Unterlagen, wie 
zum Beispiel Lohnaufzeichnungen, Schichtbücher, 
Einsicht zu gewähren und ihnen alle hiefür er
forderlichen Auskünfte, und zwar solche, die zur 
überprüfung des Vorliegens der Voraussetzun
gen für die Inanspruchnahme der Schlechtwetter
entschädigung notwendig sind, zu erteilen. 
Kommt der Dienstgeber dieser Verpflichtung 
nicht nach, so verliert er den Anspruch auf Rück
erstattung. 

§ 10. (1) Der Antrag auf Rückerstattung der 
Beträge gemäß § 8 Abs. 1 (Erstattungsantrag) ist 
vom Dienstgeber bei dem nach der Lage der Ar
beitsstelle zuständigen Arbeitsamt, in Wien für 
die Gemeindebezirke I bis XXII beim zuständigen 
Facharbeitsamt, für den Gemeindebezirk XXIII 
beim Arbeitsamt Liesing, einzubringen; er muß 
bei sonstigem Verlust des Anspruches auf Er
stattung spätestens innerhalb von sechs Wochen 
nach Ablauf des Lohnabrechnungszeitraumes ge
stellt. werden, für den die Rückerstattung bean
tragt wird. Der Erstattungsantrag ist vom Be
triebsrat (von den Vertrauensmännern) mitzu
fertigen. 

(2) ... 

Wird die betri~bliche Lohnverrechnung mit 
elektronischen Datenverarbeitungsanlagen durch
geführt, können auch betriebseigene Vordrucke 
verwendet werden, wenn diese den vom Bundes
ministerium für soziale Verwaltung vorgeschrie
benen Vordrucken inhaltlich entsprechen. 
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§ 11. (1) Wird dem Erstattungsantrag nicht 
oder nicht zur Gänze stattgegeben oder wird die 
Verpflichtung zur Rüd>.zahlung bereits rüd>.er
statteter Beträge ausgesprochen, so hat das Ar
beitsamt darüber einen Bescheid zu erlassen. 

(2) (Erster Halbsatz durch BGBL Nr. 92/1959 
derogiert), daß im Berufungsverfahren das Lan
desarbeitsamt endgültig entscheidet. 

§ 12. (1) Der Aufwand für die den Dienst
gebern erstatteten Beträge (§ 8 Abs. 1) wird vor
schußweise vom Bund bestritten und wie folgt 
geded>.t: 

a) durch einen Beitrag der Dienstgeber und 
der Dienstnehmer (Schlechtwetterentschädi
gungsbeitrag); 

b) durch einen Beitrag des Bundes nach Maß
gabe der Bestimmungen des Abs. 3., 

(2) Der Schlechtwetterentschädigungsbeitrag 
beträgt 1 v. H. des Arbeitsverdienstes ... 

(3) Der Beitrag des Bundes (Abs. 1 lit. b) 
kommt in Betracht, wenn die Eingänge an 
Schlechtwetterentschädigungsbeiträgen (Abs. 1 
lit. a) zur Ded>.ung des Aufwandes nicht aus
reichen; er ist höchstens bis zum halben Ausmaß 
des Schlechtwetterentschädigungsbeitrages zu 
leisten. 

(6) ... , werden nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber durch 
Verordnung des Bundesministeriums für soziale 
Verwaltung im Einvernehmen mit den Bundes
ministerien für Handel und Wiederaufbau und 
für Finanzen festgelegt. 

Schlechtwetterentschädigung 
und Kurzarbeiterunterstützung 

§ 13. (Gegenstandslos durch BGBL Nr. 199/ 
1958). 

§ 15. Die im Verfahren nach diesem Bundes
gesetz erforderlichen Anträge und deren Bei
lagen, amtlichen Ausfertigungen und Bescheide 
sind von den Stempel- und Rechtsgebühren des 
Bundes sowie von den Bundesverwaltungsab
gaben befreit. 

§ 17 .. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
im Einvernehmen mit den Bundesministerien für 
Finanzen und für Handel und Wiederaufbau be
traut. 

§ 11. Wird dem Erstattungsantrag nicht oder: 
nicht zur Gänze stattgegeben oder wird die Ver
pflichtung zur Rüd>.zahlung bereits rüd>.erstatte
ter Beträge ausgesprochen, so hat das Arbeitsamt 
darüber einen Bescheid zu erlassen. Im Berufungs
verfahren entscheidet das Landesarbeitsamt end
gültig. 

§ 12. (1) ... 

b) durch einen Beitrag aus Mitteln der Ar
beitslosenversicherung nach Maßgabe der 
Bestimmungen des Abs. 3. 

(2) Der Hundertsatz ,,1 v. H." ist durch den 
Hundertsatz ,,1"2 v. H." zu ersetzen. 

(3) Der Beitrag aus Mitteln der Arbeitslosen
versicherung (Abs. 1 lit. b) kommt in Betracht, 
wenn die Eingänge an Schlechtwetterentschädi
gungsbeiträgen. (Abs. 1 lit. a) zur Ded>.ung des 
Aufwandes nicht ausreichen; er ist höchstens bis 
zum halben Ausmaß des Schlechtwetterentschädi
gungsbeitrages zu leisten. 

(6) ... , werden nach Anhörung der in Betracht 
kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen 
der Dienstnehmer und der Dienstgeber durch 
VeroJ;'dnung des Bundesministers für soziale Ver
waltung im Einvernehmen mit den Bundesmini
stern für Handel, Gewerbe und Industrie und für 
Finanzen festgelegt. 

Unterstützung der Behörden der 
A rb ei tsmark tve rwa I tu ng 

§ 13. Alle Behörden und Ämter, die Träger 
der Sozialversicherung, die Urlaubs kasse der Ar
beiter in der Bauwirtschaft und die gesetzlichen 
Interessenvertretungen der Dienstgeber und der 
Dienstnehmer sind verpflichtet, die Behörden der 
Arbeitsmarktverwaltung in der Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach diesem Bundesgesetz zu unter
stützen. 

§ 15. Die im Verfahren nach diesem,Bundes
gesetz erforderlichen Anträge und deren Beilagen 
sowie Vollmachten, amtlichen Ausfertigungen 
und Bescheide sind von den Stempel- und Rechts
gebühren des Bundes sowie von den Bundesver
waltungsabgaben befreit. 

§ 17. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundesminister für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit den Bundesministern für 
Finanzen und für Handel, Gewerbe und Industrie 
betraut. 
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